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Verfassung des Kantons Graubünden 

Änderung vom 14. Juni 2006 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden,  

gestützt auf Art. 101 der Kantonsverfassung, 
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 7. März 2006, 

beschliesst: 

I. 
Die Verfassung des Kantons Graubünden vom 18. Mai 2003 / 14. 
September 2003 wird wie folgt geändert: 

Art. 50 Abs. 3 

3 Soweit nicht die Form des Gesetzes vorgeschrieben ist, können 
selbständige Anstalten des kantonalen öffentlichen Rechts Verordnungen 
erlassen, wenn sie durch Gesetz ausdrücklich dazu ermächtigt werden. 
 

II. 
Diese Teilrevision untersteht dem obligatorischen Referendum. 
Die Regierung bestimmt das In-Kraft-Treten dieser Teilrevision. 

 


